
52 TRAiNiNG 06 | 2022

Bei der Beendigung von Dienstverhältnissen 
mit Geschäftsführern oder sonstigen leitenden 
Angestellten kommt es wegen deren »Doppel-
rolle« bzw. aufgrund der Sonderregelungen 
für »leitende Angestellte« (u. a. im Arbeitsver-
fassungsgesetz) in der Praxis immer wieder zu 
Unklarheiten. Dieser Artikel beleuchtet die we-
sentlichen Gesichtspunkte, die in diesem Zu-
sammenhang zu Schwierigkeiten führen (kön-
nen) und zeigt auf, was es bei der Beendigung 
solcher Arbeitnehmer zu beachten gilt. 

Geschäftsführer als Angestellte
Der Anstellungsvertrag des Geschäftsführers 
ist von seinem Mandat als handelsrechtlicher 
Geschäftsführer der GmbH zu unterscheiden. 
Geschäftsführer werden durch einen gesell-
schaftsrechtlichen Akt, nämlich durch Be-
schluss der Generalversammlung bestellt. Im 
Regelfall (und solange Geschäftsführer keine 
i.d.R. 25 % übersteigende Beteiligung an der 
Gesellschaft haben) steht Geschäftsführer in 
einem echten Dienstverhältnis zur Gesell-
schaft. Ein Geschäftsführer muss dies aber 
nicht und kann z. B. auch bei einer anderen 
(Konzern-)Gesellschaft angestellt sein und nur 
die Geschäftsführerfunktion in der GmbH zu-
sätzlich übernehmen. Diese und ähnliche The-
men gilt es bei einer Beendigung zu klären.

Denn die Aufrechthaltung des Dienstverhält-
nisses kann vertraglich an die Organstellung 
als Geschäftsführer gekoppelt werden (sog. 
»Koppelungsklausel«) – oder auch nicht. Das 
Ende der Organstellung bedeutet im ersten Fall 
auch die Auflösung des Dienstvertrages unter 
Einhaltung der vereinbarten Kündigungsfris-
ten und -termine. Andernfalls muss im Dienst-
vertrag eine Vereinbarung über das weitere 
Schicksal des Vertragsverhältnisses im Falle 
der Abberufung getroffen werden. Das ist ins-
besondere bei schon zuvor in Leitungsfunk-
tionen langjährig tätigen Mitarbeitern der Fall, 
die die Geschäftsführerfunktion zusätzlich bis 
auf Weiteres übernehmen und deren bisheriger 

Vertrag regelmäßig ruhend gestellt wird. Eine 
vertragliche Klarstellung ist wesentlich, weil 
der Arbeitgeber andernfalls gegenüber dem 
abberufenen Geschäftsführer nicht einfach die 
Übernahme anderer, nicht vereinbarter Aufga-
ben anordnen kann, sondern das Geschäftsfüh-
rer1 sonst während der Kündigungsfrist u. U. bei 
vollen Bezügen freistellen muss. 

Kein allgemeiner Kündigungsschutz 
für Geschäftsführer und leitende 
 Angestellte
Sowohl (handelsrechtliche) Geschäftsführer als 
auch leitende Angestellte sind explizit aus dem 
Geltungsbereich des zweiten Teils des Arbeits-
verfassungsgesetzes ausgenommen. Dies hat 
unter anderem zur Folge, dass der Betriebsrat 
für sie nicht zuständig ist, und dass sie keinen 
allgemeinen Kündigungsschutz genießen und 
somit eine Arbeitgeberkündigung, anders als 
sonstige Arbeitnehmer, nicht als sozial- oder 
motivwidrig anfechten können. Eine Kündi-
gung oder Entlassung ist für diese Angestell-
ten daher im Wesentlichen nur auf Basis des 
Gleichbehandlungsgesetzes, somit z. B. als al-
tersdiskriminierend, oder bei Beendigung aus 
»sonstigen unzulässigen Gründen« (z. B. bei 
Kündigung entgegen dem Schutz nach dem 
BEinstG) anfechtbar.

Die Definition des »leitenden Angestellten« va-
riiert in den unterschiedlichen Gesetzen. Das 
Arbeitszeitgesetz stellt neben maßgeblichen 
selbstständigen Entscheidungsbefugnissen 
insbesondere auf die (eigenständige) Festle-
gung der Lage und Dauer der Arbeitszeit ab. 
»Leitender Angestellter« nach dem Arbeitsver-
fassungsgesetz ist eine Person nur dann, wenn 
ihr maßgeblicher Einfluss auf die Führung des 
Betriebes zukommt, was laut der Rechtspre-
chung z. B. selbstständige Personalbefugnisse 
(für die Aufnahme und Beendigung von Mit-
arbeitern), aber auch die Ingerenz in Gehalts-
fragen, bei Vorrückungen, Urlaubseinteilung, 
Anordnung von Überstunden, sowie bei der 
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Ausübung des Direktionsrechts umfasst. Hin-
tergrund ist der, dass aufgrund der erwähnten 
Befugnisse von einem Interessengegensatz zu 
anderen Arbeitnehmern ausgegangen wird. Der 
Kreis der »leitenden Angestellten« nach dem 
ArbVG ist daher deutlich enger als jener nach 
dem AZG, den in der Praxis, abhängig von der 
Struktur im Unternehmen, z. B. auch Abtei-
lungsleiter erreichen können. Explizit ausge-
nommen werden in § 36 ArbVG von der Geltung 
auch jene Arbeitnehmer, die Mitglieder der 
gesetzlichen Vertretungsorgane sind (wie Ge-
schäftsführer einer GmbH). 

Wenn »leitende Angestellte« gekündigt wer-
den, behalten sie ihre Zuordnung bis auf 
Weiteres und auch während einer allfälligen 
Freistellung, und sind somit weiterhin vom 
Kündigungs- und Entlassungsschutz des ArbVG 
ausgenommen. Gleiches gilt für abberufene 
und vom Dienst suspendierte bzw. gekündigte 
Geschäftsführer. Auch diese sind grundsätzlich 
bis zum Ende des Dienstverhältnisses, jeden-
falls aber für sechs Monate, auch weiterhin als 
leitende Angestellte zu qualifizieren. Anderes 
würde nur dann gelten, wenn ehemalige Ge-
schäftsführer nach ihrer Abberufung wieder 
ihre frühere Position übernehmen und in die-
ser (mehr als sechs Monate) nicht leitend (iSd 
ArbVG) tätig sind.

Besonderer Kündigungsschutz 
von leitenden Angestellten und 
 Geschäftsführern
Leitende Angestellte und Geschäftsführer, die 
in einem Dienstverhältnis zur Gesellschaft 
stehen, sind nicht vom Mutterschutzgesetz 
bzw. vom Behinderteneinstellungsgesetz aus-
genommen. Das bedeutet, dass auch leitende 
Dienstnehmer i.S.d. ArbVG, die die entspre-
chenden zeitlichen Vorgaben erfüllen und 
einen Nachweis über eine begünstigte Behinde-
rung erbringen, nur gekündigt werden können, 
wenn der Behindertenausschuss, der bei den 
Landesstellen des Sozialministeriumservice 
eingerichtet ist, zustimmt. Eine einvernehm-
liche Auflösung ist dagegen auch ohne vorhe-
rige Konsultation des Behindertenausschusses 
möglich. 

Ähnliches gilt auch für spezielle Zeiträume nach 
dem Mutterschutzgesetz oder Väterkarenzge-
setz, wie z. B. Mutterschutz, Karenz, Elternteil-
zeit. Hier besteht ein besonderer Kündigungs- 
und Entlassungsschutz für Arbeitnehmer bei 
Erfüllung der jeweiligen sonstigen Vorausset-
zungen unabhängig davon, ob sie leitende An-
gestellte/Geschäftsführer sind.

Zu beachten gilt es jedoch, dass das Geschäfts-
führermandat und dessen Beendigung wiede-
rum unter gesellschaftsrechtlichen Gesichts-
punkten zu betrachten sind.

Keine Verständigung des Betriebsrats 
bei Beendigung
Bei geplanter Beendigung des Dienstverhält-
nisses mit leitenden Angestellten i.Sd. ArbVG 
muss der Betriebsrat nicht im Rahmen des be-
triebsverfassungsrechtlichen Vorverfahrens 
verpflichtend verständigt (und eine Einwo-
chenfrist oder die vorherige Stellungnahme ab-
gewartet) werden. 
In der Praxis gilt es oftmals abzuwägen, ob bei 
einer Beendigung von Personen, die man als 
leitende Angestellte qualifizieren könnte, bei 
denen die Einordnung aber nicht sicher ist, der 
Betriebsrat sicherheitshalber über die geplante 
Beendigung informiert wird, um keine andere 
Zuordnung und damit die Unwirksamkeit der 
Kündigung zu riskieren. Die Verständigung des 
Betriebsrates könnte aber als (weiteres) Indiz 
für die vom Mitarbeiter behauptete Arbeitneh-
mereigenschaft i.S.d. § 36 ArbVG zu nutzen ver-
sucht werden, weil andernfalls keine Verständi-
gungspflicht bestünde.
Auch bei einvernehmlichen Beendigungen ent-
fällt für »leitende Angestellte« i.S.d. ArbVG die 
Möglichkeit, eine Beratung mit dem Betriebsrat 
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zu fordern und damit eine zweitägige Sperre 
für den Abschluss der Auflösungsvereinbarung 
zu erreichen.

Entlastung und  
Generalbereinigungsklausel
Bei einvernehmlicher Beendigung von Dienst-
verhältnissen werden regelmäßig General-
bereinigungsklauseln vereinbart. Bei der Be-
endigung eines Geschäftsführers kommt 
ergänzend die Entscheidung über eine Entlas-
tung hinzu, die üblicherweise erst i.Z.m. dem 
Jahresabschluss ausgesprochen wird. Bei einer 
unterjährigen Beendigung kann aber mittels 
Gesellschafterbeschlusses bereits früher die 
Entlastung für das bisherige Geschäftsjahr er-
teilt werden. 

Generalbereinigungsklauseln sind sogenannte 
schuldrechtliche Vereinbarungen, die abhängig 
vom konkreten Parteiwillen als Verzicht oder 
als Vergleich gewertet werden können, und zu 
empfehlen sind, um späteren Rechtsunsicher-
heiten und möglichen Haftungen (beider Sei-

ten) vorzubeugen. Betreffend Ansprüche, die 
noch nicht konkret benannt werden können, 
wird der Abschluss eher als Vergleich quali-
fiziert. Um der potenziellen Geltendmachung 
von Ansprüchen des Arbeitnehmers entgegen-
zuwirken, sollte daher ausdrücklich festgehal-
ten werden, dass freiwillige Beendigungszah-
lungen alle sonstigen Ansprüche, die zu diesem 
Zeitpunkt bestehen, abgelten. 

Fazit
Geschäftsführer und sonstige leitende Ange-
stellte sind bei einer Beendigung durchaus ähn-
lich und gleichermaßen mit Vorsicht zu behan-
deln. Insbesondere gegenüber Geschäftsführern 
gilt es bei einer Beendigung, die aufgezeigten 
arbeitsrechtlichen Themen und Schutzbestim-
mungen gemeinsam mit gesellschaftsrechtli-
chen Maßnahmen genau zu beachten, um nicht 
in die Falle zu tappen und Manager abzuberu-
fen, die während langer (Rest-)Laufzeiten be-
fristeter Geschäftsführerverträge nicht einfach 
andernorts eingesetzt werden können oder 
etwa einem besonderen Kündigungsschutz 
unterliegen.  
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In der Vereinigung der Business-Trainer Österreichs 
findest Du die besten Köpfe der Trainingsbranche. 

Vernetzung, Empfehlung, kollegialer Austausch, 
Innovation und Interessensvertretung sind unsere 
Anliegen. www.business-trainer.at

Martina Keglovits:
Ein wunderbarer Ort, um mich mit Kolleg:innen zu 
vernetzen, auszutauschen und voneinander zu 
lernen! Darüber hinaus schätze ich es sehr, 
Branchen-relevante Informationen zu erhalten.

DI Robert Ungvari:
Lernen von den Besten und offenes Teilen von 
Wissen, Ansätzen und Erfahrungen war schon 
immer mein Credo als Coach und Trainer. Im VBT 
ist der richtige Raum dafür!
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